
Änderungsentwurf 

für den 

Bebauungsplan 

„Steinbühl“ 

 

Folgende Änderungen sind vorgesehen: 
 
 

Die verbindlichen textlichen Festsetzungen bekommen folgende Fassung: 
 

2. ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 

WA Wohngebiet allgemein 
 

0,4 Grundflächenzahl (§§16, 17 und 19 BauNVO) 
 

0,8 Geschossflächenzahl (§§16, 17 und 20 BauNVO) 
 

II Zahl der Vollgeschosse (§§16 und 20 BauNVO) 
 

E+D; E+O; Die Zahl der Vollgeschosse wird in der gesamten Fläche des 

 

E; U+E des Allgemeinen Wohngebietes auf maximal 2 festgesetzt. 
 

Wird das Hauptgebäude als E+O (Erdgeschoss + Obergeschoss) ausgeführt, so ist 
die Anordnung eines Kniestockes unzulässig 

 

Höhe baulicher Anlagen (§§16 und 18 BauNVO) 
 

TH ≤ 6,50 m Traufhöhen maximal 6,50 m, gemessen von der Oberkante 
Rohfussboden des Erdgeschosses bis Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut. Die 
Traufhöhen gelten für alle Dachformen. 
 

FH ≤ 10,00 m Firsthöhen maximal 10,00 m, gemessen von der Oberkante 
Rohfussboden des Erdgeschosses bis zum obersten baulichen Abschluss des 
Gebäudes. Die Firsthöhen gelten für alle Dachformen. Bei Flachdächern gelten die 
festgesetzten Traufhöhen als oberster Abschluss des Gebäudes 
 
 
Sparneck, 30.05.2023  
 
 
 
________________________ 
Wende, Verwaltungsfachwirtin 
 

Begründung 
 
Gemäß den derzeitigen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes für das Gebiet 
„Steinbühl“ ist Bauwilligen nicht die Möglichkeit gegeben, ein Gebäude zweigeschossig und 
ohne Kniestock zu errichten. Ebenso sind die Dachformen „Pult- und Flachdach“ nicht 



vorgesehen. Nachdem zu dieser Gestaltungsmöglichkeit bereits eine Voranfrage vorliegt, 
soll den Bauwilligen die Möglichkeit eröffnet werden, Wohnhäuser mit Obergeschoss ohne 
Kniestock zu errichten. Des Weiteren soll auch ein moderner Baustil in Form eines 
„Pultdach“ verwirklicht werden können. Auch die Variante „Flachdach“ soll Bauwilligen 
ermöglicht werden.  
 

Verfahrensvermerke: 
 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.10.2022 die Änderung des 
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 29.10.2022 ortsüblich 
bekanntgemacht. 
 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 
und Anhörung für den Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes in der Fassung vom 
14.10.2022 hat in der Zeit vom 06.02.2023 bis 08.03.2023 stattgefunden.  
 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 
Entwurf der geänderten textlichen Festsetzungen gemäß § 4 Abs.1 BauGB hat im Zeitraum 
vom 28.02.2023 bis 03.04.2023 stattgefunden. 
          
Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Entwurf der Änderung für den Bebauungsplan in der Fassung vom 30.05.2023 wurde mit 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 öffentlich 
ausgelegt. 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
Zum Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 30.05.2023 wurden die TÖB gem. § 
4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.06. bis 31.07.2023 beteiligt. 
 
Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
Der Markt Sparneck hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom …………………… den 
Bebauungsplanänderungsplan einschließlich Begründung in der Fassung vom ………………. 
als Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 
………………….. gemäß § 10 Abs.3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist somit in Kraft getreten. 
 
 
Ausgefertigt 
 
Sparneck, den ………………………..    ………………………….. 
 
         1.Bürgermeister 
 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 
Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wurde am …………… gem. § 10 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan „Steinbühl“ ist somit geändert. 
 
Sparneck, den ………………………     ……………………………. 

1. Bürgermeister 


